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Zivilprozessordnung (ZPO) 
- Auszug - 
in der Fassung vom 5.12.2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 
2007 I S. 1781), zuletzt geändert am 22.12.2011 (BGBl. I S. 
3044) 

Buch 7 
Mahnverfahren 

§ 688 Zulässigkeit 
(1) Wegen eines Anspruchs, der die Zahlung einer bestimmten 
Geldsumme in Euro zum Gegenstand hat, ist auf Antrag des An-
tragstellers ein Mahnbescheid zu erlassen.  
(2) Das Mahnverfahren findet nicht statt: 
1. für Ansprüche eines Unternehmers aus einem Vertrag gemäß 

den §§ 491 bis 504 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn der 
nach den §§ 492, 502 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzu-
gebende effektive oder anfängliche effektive Jahreszins den 
bei Vertragsschluss geltenden Basiszinssatz nach § 247 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs um mehr als zwölf Prozentpunkte 
übersteigt; 

2. wenn die Geltendmachung des Anspruchs von einer noch 
nicht erbrachten Gegenleistung abhängig ist; 

3. wenn die Zustellung des Mahnbescheids durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgen müsste. 

(3) Müsste der Mahnbescheid im Ausland zugestellt werden, fin-
det das Mahnverfahren nur statt, soweit das Anerkennungs- und 
Vollstreckungsausführungsgesetz vom 19. Februar 2001 (BGBl. I 
S. 288) dies vorsieht.  
§ 689 Zuständigkeit; maschinelle Bearbeitung 
(1) Das Mahnverfahren wird von den Amtsgerichten durchge-
führt. Eine maschinelle Bearbeitung ist zulässig. Bei dieser Bear-
beitung sollen Eingänge spätestens an dem Arbeitstag erledigt 
sein, der dem Tag des Eingangs folgt.  
(2) Ausschließlich zuständig ist das Amtsgericht, bei dem der An-
tragsteller seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Hat der An-
tragsteller im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist das 
Amtsgericht Schöneberg in Berlin ausschließlich zuständig. Sät-
ze 1 und 2 gelten auch, soweit in anderen Vorschriften eine an-
dere ausschließliche Zuständigkeit bestimmt ist. 
(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung Mahnverfahren einem Amtsgericht für die Bezirke meh-
rerer Amtsgerichte zuzuweisen, wenn dies ihrer schnelleren und 
rationelleren Erledigung dient. Die Zuweisung kann auf Mahnver-
fahren beschränkt werden, die maschinell bearbeitet werden. Die 
Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. Mehrere 
Länder können die Zuständigkeit eines Amtsgerichts über die 
Landesgrenzen hinaus vereinbaren.  
§ 690 Mahnantrag 
(1) Der Antrag muss auf den Erlass eines Mahnbescheids gerich-
tet sein und enthalten: 
1. die Bezeichnung der Parteien, ihrer gesetzlichen Vertreter und 

der Prozessbevollmächtigten; 
2. die Bezeichnung des Gerichts, bei dem der Antrag gestellt 

wird; 
3. die Bezeichnung des Anspruchs unter bestimmter Angabe der 

verlangten Leistung; Haupt- und Nebenforderungen sind ge-
sondert und einzeln zu bezeichnen, Ansprüche aus Verträgen 
gemäß den §§ 491 bis 504 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
auch unter Angabe des Datums des Vertragsschlusses und 
des nach den §§ 492, 502 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an-
zugebenden effektiven oder anfänglichen effektiven Jahres-
zinses; 

4. die Erklärung, dass der Anspruch nicht von einer Gegenleis-
tung abhängt oder dass die Gegenleistung erbracht ist; 

5. die Bezeichnung des Gerichts, das für ein streitiges Verfahren 
zuständig ist. 

(2) Der Antrag bedarf der handschriftlichen Unterzeichnung.  
(3) Der Antrag kann in einer nur maschinell lesbaren Form über-
mittelt werden, wenn diese dem Gericht für seine maschinelle 
Bearbeitung geeignet erscheint; der handschriftlichen Unter-
zeichnung bedarf es nicht, wenn in anderer Weise gewährleistet 

ist, dass der Antrag nicht ohne den Willen des Antragstellers ü-
bermittelt wird.  
§ 691 Zurückweisung des Mahnantrags 
(1) Der Antrag wird zurückgewiesen: 
1. wenn er den Vorschriften der §§ 688, 689, 690, 703c Abs. 2 

nicht entspricht; 
2. wenn der Mahnbescheid nur wegen eines Teiles des An-

spruchs nicht erlassen werden kann. 
Vor der Zurückweisung ist der Antragsteller zu hören.  
(2) Sollte durch die Zustellung des Mahnbescheids eine Frist ge-
wahrt werden oder die Verjährung neu beginnen oder nach § 204 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gehemmt werden, so tritt die Wir-
kung mit der Einreichung oder Anbringung des Antrags auf Er-
lass des Mahnbescheids ein, wenn innerhalb eines Monats seit 
der Zustellung der Zurückweisung des Antrags Klage eingereicht 
und diese demnächst zugestellt wird.  
(3) Gegen die Zurückweisung findet die sofortige Beschwerde 
statt, wenn der Antrag in einer nur maschinell lesbaren Form ü-
bermittelt und mit der Begründung zurückgewiesen worden ist, 
dass diese Form dem Gericht für seine maschinelle Bearbeitung 
nicht geeignet erscheine. Im Übrigen sind Entscheidungen nach 
Absatz 1, 2 unanfechtbar.  
§ 692 Mahnbescheid 
(1) Der Mahnbescheid enthält: 
1. die in § 690 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Erfordernisse des 

Antrags; 
2. den Hinweis, dass das Gericht nicht geprüft hat, ob dem An-

tragsteller der geltend gemachte Anspruch zusteht; 
3. die Aufforderung, innerhalb von zwei Wochen seit der Zustel-

lung des Mahnbescheids, soweit der geltend gemachte An-
spruch als begründet angesehen wird, die behauptete Schuld 
nebst den geforderten Zinsen und der dem Betrag nach be-
zeichneten Kosten zu begleichen oder dem Gericht mitzutei-
len, ob und in welchem Umfang dem geltend gemachten An-
spruch widersprochen wird; 

4. den Hinweis, dass ein dem Mahnbescheid entsprechender 
Vollstreckungsbescheid ergehen kann, aus dem der An-
tragsteller die Zwangsvollstreckung betreiben kann, falls der 
Antragsgegner nicht bis zum Fristablauf Widerspruch erhoben 
hat; 

5. für den Fall, dass Formulare eingeführt sind, den Hinweis, 
dass der Widerspruch mit einem Formular der beigefügten Art 
erhoben werden soll, der auch bei jedem Amtsgericht erhält-
lich ist und ausgefüllt werden kann; 

6. für den Fall des Widerspruchs die Ankündigung, an welches 
Gericht die Sache abgegeben wird, mit dem Hinweis, dass 
diesem Gericht die Prüfung seiner Zuständigkeit vorbehalten 
bleibt. 

(2) An Stelle einer handschriftlichen Unterzeichnung genügt ein 
entsprechender Stempelabdruck oder eine elektronische Signa-
tur.  
§ 693 Zustellung des Mahnbescheids 
(1) Der Mahnbescheid wird dem Antragsgegner zugestellt.  
(2) Die Geschäftsstelle setzt den Antragsteller von der Zustellung 
des Mahnbescheids in Kenntnis. 
§ 694 Widerspruch gegen den Mahnbescheid 
(1) Der Antragsgegner kann gegen den Anspruch oder einen Teil 
des Anspruchs bei dem Gericht, das den Mahnbescheid erlassen 
hat, schriftlich Widerspruch erheben, solange der Vollstre-
ckungsbescheid nicht verfügt ist. 
(2) Ein verspäteter Widerspruch wird als Einspruch behandelt. 
Dies ist dem Antragsgegner, der den Widerspruch erhoben hat, 
mitzuteilen. 
§ 695 Mitteilung des Widerspruchs; Abschriften 
Das Gericht hat den Antragsteller von dem Widerspruch und dem 
Zeitpunkt seiner Erhebung in Kenntnis zu setzen. Wird das 
Mahnverfahren nicht maschinell bearbeitet, so soll der Antrags-
gegner die erforderliche Zahl von Abschriften mit dem Wider-
spruch einreichen. 
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§ 696 Verfahren nach Widerspruch 
(1) Wird rechtzeitig Widerspruch erhoben und beantragt eine Par-
tei die Durchführung des streitigen Verfahrens, so gibt das Ge-
richt, das den Mahnbescheid erlassen hat, den Rechtsstreit von 
Amts wegen an das Gericht ab, das in dem Mahnbescheid ge-
mäß § 692 Abs. 1 Nr. 1 bezeichnet worden ist, wenn die Parteien 
übereinstimmend die Abgabe an ein anderes Gericht verlangen, 
an dieses. Der Antrag kann in den Antrag auf Erlass des Mahn-
bescheids aufgenommen werden. Die Abgabe ist den Parteien 
mitzuteilen; sie ist nicht anfechtbar. Mit Eingang der Akten bei 
dem Gericht, an das er abgegeben wird, gilt der Rechtsstreit als 
dort anhängig. § 281 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. 
(2) Ist das Mahnverfahren maschinell bearbeitet worden, so tritt, 
sofern die Akte nicht elektronisch übermittelt wird, an die Stelle 
der Akten ein maschinell erstellter Aktenausdruck. Für diesen 
gelten die Vorschriften über die Beweiskraft öffentlicher Urkun-
den entsprechend. § 298 findet keine Anwendung 
(3) Die Streitsache gilt als mit Zustellung des Mahnbescheids 
rechtshängig geworden, wenn sie alsbald nach der Erhebung des 
Widerspruchs abgegeben wird. 
(4) Der Antrag auf Durchführung des streitigen Verfahrens kann 
bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung des Antragsgeg-
ners zur Hauptsache zurückgenommen werden. Die Zurücknah-
me kann vor der Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt werden. Mit 
der Zurücknahme ist die Streitsache als nicht rechtshängig ge-
worden anzusehen. 
(5) Das Gericht, an das der Rechtsstreit abgegeben ist, ist hier-
durch in seiner Zuständigkeit nicht gebunden. 
§ 697 Einleitung des Streitverfahrens 
(1) Die Geschäftsstelle des Gerichts, an das die Streitsache ab-
gegeben wird, hat dem Antragsteller unverzüglich aufzugeben, 
seinen Anspruch binnen zwei Wochen in einer der Klageschrift 
entsprechenden Form zu begründen. § 270 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
(2) Bei Eingang der Anspruchsbegründung ist wie nach Eingang 
einer Klage weiter zu verfahren. Zur schriftlichen Klageerwide-
rung im Vorverfahren nach § 276 kann auch eine mit der Zustel-
lung der Anspruchsbegründung beginnende Frist gesetzt werden. 
(3) Geht die Anspruchsbegründung nicht rechtzeitig ein, so wird 
bis zu ihrem Eingang Termin zur mündlichen Verhandlung nur 
auf Antrag des Antragsgegners bestimmt. Mit der Terminbestim-
mung setzt der Vorsitzende dem Antragsteller eine Frist zur Be-
gründung des Anspruchs; § 296 Abs. 1, 4 gilt entsprechend. 
(4) Der Antragsgegner kann den Widerspruch bis zum Beginn 
seiner mündlichen Verhandlung zur Hauptsache zurücknehmen, 
jedoch nicht nach Erlass eines Versäumnisurteils gegen ihn. Die 
Zurücknahme kann zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt wer-
den. 
(5) Zur Herstellung eines Urteils in abgekürzter Form nach § 
313b Abs. 2, § 317 Abs. 6 kann der Mahnbescheid an Stelle der 
Klageschrift benutzt werden. Ist das Mahnverfahren maschinell 
bearbeitet worden, so tritt an die Stelle der Klageschrift der ma-
schinell erstellte Aktenausdruck. 
§ 698 Abgabe des Verfahrens am selben Gericht 
Die Vorschriften über die Abgabe des Verfahrens gelten sinnge-
mäß, wenn Mahnverfahren und streitiges Verfahren bei demsel-
ben Gericht durchgeführt werden. 
§ 699 Vollstreckungsbescheid 
(1) Auf der Grundlage des Mahnbescheids erlässt das Gericht 
auf Antrag einen Vollstreckungsbescheid, wenn der Antragsgeg-
ner nicht rechtzeitig Widerspruch erhoben hat. Der Antrag kann 
nicht vor Ablauf der Widerspruchsfrist gestellt werden; er hat die 
Erklärung zu enthalten, ob und welche Zahlungen auf den Mahn-
bescheid geleistet worden sind; § 690 Abs. 3 Satz 1 und 3 gilt 
entsprechend. Ist der Rechtsstreit bereits an ein anderes Gericht 
abgegeben, so erlässt dieses den Vollstreckungsbescheid. 
(2) Soweit das Mahnverfahren nicht maschinell bearbeitet wird, 
kann der Vollstreckungsbescheid auf den Mahnbescheid gesetzt 
werden. 
(3) In den Vollstreckungsbescheid sind die bisher entstandenen 
Kosten des Verfahrens aufzunehmen. Der Antragsteller braucht 
die Kosten nur zu berechnen, wenn das Mahnverfahren nicht 
maschinell bearbeitet wird; im Übrigen genügen die zur maschi-
nellen Berechnung erforderlichen Angaben. 

(4) Der Vollstreckungsbescheid wird dem Antragsgegner von 
Amts wegen zugestellt, wenn nicht der Antragsteller die Übermitt-
lung an sich zur Zustellung im Parteibetrieb beantragt hat. In die-
sen Fällen wird der Vollstreckungsbescheid dem Antragsteller zur 
Zustellung übermittelt; die Geschäftsstelle des Gerichts vermittelt 
diese Zustellung nicht. Bewilligt das mit dem Mahnverfahren be-
fasste Gericht die öffentliche Zustellung, so wird die Benachrich-
tigung nach § 186 Abs. 2 Satz 2 und 3 an die Gerichtstafel des 
Gerichts angeheftet oder in das Informationssystem des Gerichts 
eingestellt, das in dem Mahnbescheid gemäß § 692 Abs. 1 Nr. 1 
bezeichnet worden ist. 
§ 700 Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid 
(1) Der Vollstreckungsbescheid steht einem für vorläufig voll-
streckbar erklärten Versäumnisurteil gleich.  
(2) Die Streitsache gilt als mit der Zustellung des Mahnbescheids 
rechtshängig geworden.  
(3) Wird Einspruch eingelegt, so gibt das Gericht, das den Voll-
streckungsbescheid erlassen hat, den Rechtsstreit von Amts we-
gen an das Gericht ab, das in dem Mahnbescheid gemäß § 692 
Abs. 1 Nr. 1 bezeichnet worden ist, wenn die Parteien überein-
stimmend die Abgabe an ein anderes Gericht verlangen, an die-
ses. § 696 Abs. 1 Satz 3 bis 5, Abs. 2, 5, § 697 Abs. 1, 4, § 698 
gelten entsprechend. § 340 Abs. 3 ist nicht anzuwenden. 
(4) Bei Eingang der Anspruchsbegründung ist wie nach Eingang 
einer Klage weiter zu verfahren, wenn der Einspruch nicht als 
unzulässig verworfen wird. § 276 Abs. 1 Satz 1, 3, Abs. 2 ist nicht 
anzuwenden. 
(5) Geht die Anspruchsbegründung innerhalb der von der Ge-
schäftsstelle gesetzten Frist nicht ein und wird der Einspruch 
auch nicht als unzulässig verworfen, bestimmt der Vorsitzende 
unverzüglich Termin; § 697 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
(6) Der Einspruch darf nach § 345 nur verworfen werden, soweit 
die Voraussetzungen des § 331 Abs. 1, 2 erster Halbsatz für ein 
Versäumnisurteil vorliegen; soweit die Voraussetzungen nicht 
vorliegen, wird der Vollstreckungsbescheid aufgehoben. 
§ 701 Wegfall der Wirkung des Mahnbescheids 
Ist Widerspruch nicht erhoben und beantragt der Antragsteller 
den Erlass des Vollstreckungsbescheids nicht binnen einer 
sechsmonatigen Frist, die mit der Zustellung des Mahnbescheids 
beginnt, so fällt die Wirkung des Mahnbescheids weg. Dasselbe 
gilt, wenn der Vollstreckungsbescheid rechtzeitig beantragt ist, 
der Antrag aber zurückgewiesen wird. 
§ 702 Form von Anträgen und Erklärungen 
(1) Im Mahnverfahren können die Anträge und Erklärungen vor 
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 
Soweit Formulare eingeführt sind, werden diese ausgefüllt; der 
Urkundsbeamte vermerkt unter Angabe des Gerichts und des 
Datums, dass er den Antrag oder die Erklärung aufgenommen 
hat. Auch soweit Formulare nicht eingeführt sind, ist für den An-
trag auf Erlass eines Mahnbescheids oder eines Vollstreckungs-
bescheids bei dem für das Mahnverfahren zuständigen Gericht 
die Aufnahme eines Protokolls nicht erforderlich. 
(2) Der Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids oder eines Voll-
streckungsbescheids wird dem Antragsgegner nicht mitgeteilt.  
§ 703 Kein Nachweis der Vollmacht 
Im Mahnverfahren bedarf es des Nachweises einer Vollmacht 
nicht. Wer als Bevollmächtigter einen Antrag einreicht oder einen 
Rechtsbehelf einlegt, hat seine ordnungsgemäße Bevollmächti-
gung zu versichern. 
... 
§ 811 Unpfändbare Sachen 
(1) Folgende Sachen sind der Pfändung nicht unterworfen: 
1. die dem persönlichen Gebrauch oder dem Haushalt dienen-

den Sachen, insbesondere Kleidungsstücke, Wäsche, Betten, 
Haus- und Küchengerät, soweit der Schuldner ihrer zu einer 
seiner Berufstätigkeit und seiner Verschuldung angemesse-
nen, bescheidenen Lebens- und Haushaltsführung bedarf; 
ferner Gartenhäuser, Wohnlauben und ähnliche Wohnzwe-
cken dienende Einrichtungen, die der Zwangsvollstreckung in 
das bewegliche Vermögen unterliegen und deren der Schuld-
ner oder seine Familie zur ständigen Unterkunft bedarf; 

2. die für den Schuldner, seine Familie und seine Hausangehöri-
gen, die ihm im Haushalt helfen, auf vier Wochen erforderli-
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chen Nahrungs-, Feuerungs- und Beleuchtungsmittel oder, 
soweit für diesen Zeitraum solche Vorräte nicht vorhanden 
und ihre Beschaffung auf anderem Wege nicht gesichert ist, 
der zur Beschaffung erforderliche Geldbetrag; 

3. Kleintiere in beschränkter Zahl sowie eine Milchkuh oder nach 
Wahl des Schuldners statt einer solchen insgesamt zwei 
Schweine, Ziegen oder Schafe, wenn diese Tiere für die Er-
nährung des Schuldners, seiner Familie oder Hausangehöri-
gen, die ihm im Haushalt, in der Landwirtschaft oder im Ge-
werbe helfen, erforderlich sind; ferner die zur Fütterung und 
zur Streu auf vier Wochen erforderlichen Vorräte oder, soweit 
solche Vorräte nicht vorhanden sind und ihre Beschaffung für 
diesen Zeitraum auf anderem Wege nicht gesichert ist, der zu 
ihrer Beschaffung erforderliche Geldbetrag; 

4. bei Personen, die Landwirtschaft betreiben, das zum Wirt-
schaftsbetrieb erforderliche Gerät und Vieh nebst dem nötigen 
Dünger sowie die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit sie 
zur Sicherung des Unterhalts des Schuldners, seiner Familie 
und seiner Arbeitnehmer oder zur Fortführung der Wirtschaft 
bis zur nächsten Ernte gleicher oder ähnlicher Erzeugnisse er-
forderlich sind; 

4a. bei Arbeitnehmern in landwirtschaftlichen Betrieben die ihnen 
als Vergütung gelieferten Naturalien, soweit der Schuldner ih-
rer zu seinem und seiner Familie Unterhalt bedarf; 

5. bei Personen, die aus ihrer körperlichen oder geistigen Arbeit 
oder sonstigen persönlichen Leistung ihren Erwerb ziehen, die 
zur Fortsetzung dieser Erwerbstätigkeit erforderlichen Ge-
genstände; 

6. bei den Witwen und minderjährigen Erben der unter Nummer 
5 bezeichneten Personen, wenn sie die Erwerbstätigkeit für 
ihre Rechnung durch einen Stellvertreter fortführen, die zur 
Fortführung dieser Erwerbstätigkeit erforderlichen Gegens-
tände; 

7. Dienstkleidungsstücke sowie Dienstausrüstungsgegenstände, 
soweit sie zum Gebrauch des Schuldners bestimmt sind, so-
wie bei Beamten, Geistlichen, Rechtsanwälten, Notaren, Ärz-
ten und Hebammen die zur Ausübung des Berufes erforderli-
chen Gegenstände einschließlich angemessener Kleidung; 

8. bei Personen, die wiederkehrende Einkünfte der in den §§ 
850 bis 850b bezeichneten Art beziehen, ein Geldbetrag, der 
dem der Pfändung nicht unterworfenen Teil der Einkünfte für 
die Zeit von der Pfändung bis zu dem nächsten Zahlungster-
min entspricht; 

9. die zum Betrieb einer Apotheke unentbehrlichen Geräte, Ge-
fäße und Waren; 

10. die Bücher, die zum Gebrauch des Schuldners und seiner 
Familie in der Kirche oder Schule oder einer sonstigen Unter-
richtsanstalt oder bei der häuslichen Andacht bestimmt sind; 

11. die in Gebrauch genommenen Haushaltungs- und Geschäfts-
bücher, die Familienpapiere sowie die Trauringe, Orden und 
Ehrenzeichen; 

12. künstliche Gliedmaßen, Brillen und andere wegen körperlicher 
Gebrechen notwendige Hilfsmittel, soweit diese Gegenstände 
zum Gebrauch des Schuldners und seiner Familie bestimmt 
sind; 

13. die zur unmittelbaren Verwendung für die Bestattung be-
stimmten Gegenstände. 

(2) Eine in Absatz 1 Nr.1, 4, 5 bis 7 bezeichnete Sache kann ge-
pfändet werden, wenn der Verkäufer wegen einer durch Eigen-
tumsvorbehalt gesicherten Geldforderung aus ihrem Verkauf 
vollstreckt. Die Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes ist durch 
Urkunden nachzuweisen. 
… 
§ 833a Pfändungsumfang bei Kontoguthaben; Aufhebung 
der Pfändung; Anordnung der Unpfändbarkeit 
(1) Die Pfändung des Guthabens eines Kontos bei einem Kredit-
institut umfasst das am Tag der Zustellung des Pfändungsbe-
schlusses bei dem Kreditinstitut bestehende Guthaben sowie die 
Tagesguthaben der auf die Pfändung folgenden Tage. 
(2) Auf Antrag des Schuldners kann das Vollstreckungsgericht 
anordnen, dass 
1. die Pfändung des Guthabens eines Kontos aufgehoben wird 

oder 

2. das Guthaben des Kontos für die Dauer von bis zu zwölf Mo-
naten der Pfändung nicht unterworfen ist, 

wenn der Schuldner nachweist, dass dem Konto in den letzten 
sechs Monaten vor Antragstellung ganz überwiegend nur un-
pfändbare Beträge gutgeschrieben worden sind, und er glaubhaft 
macht, dass auch innerhalb der nächsten zwölf Monate nur ganz 
überwiegend nicht pfändbare Beträge zu erwarten sind. Die An-
ordnung kann versagt werden, wenn überwiegende Belange des 
Gläubigers entgegenstehen. Die Anordnung nach Satz 1 Nr. 2 ist 
auf Antrag eines Gläubigers aufzuheben, wenn ihre Vorausset-
zungen nicht mehr vorliegen oder die Anordnung den überwie-
genden Belangen dieses Gläubigers entgegensteht. 
… 
§ 850 Pfändungsschutz für Arbeitseinkommen 
(1) Arbeitseinkommen, das in Geld zahlbar ist, kann nur nach 
Maßgabe der §§ 850a bis 850i gepfändet werden. 
(2) Arbeitseinkommen im Sinne dieser Vorschrift sind die Dienst- 
und Versorgungsbezüge der Beamten, Arbeits- und Dienstlöhne, 
Ruhegelder und ähnliche nach dem einstweiligen oder dauern-
den Ausscheiden aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis ge-
währte fortlaufende Einkünfte, ferner Hinterbliebenenbezüge so-
wie sonstige Vergütungen für Dienstleistungen aller Art, die die 
Erwerbstätigkeit des Schuldners vollständig oder zu einem we-
sentlichen Teil in Anspruch nehmen. 
(3) Arbeitseinkommen sind auch die folgenden Bezüge, soweit 
sie in Geld zahlbar sind: 
a) Bezüge, die ein Arbeitnehmer zum Ausgleich für Wettbe-

werbsbeschränkungen für die Zeit nach Beendigung seines 
Dienstverhältnisses beanspruchen kann; 

b) Renten, die auf Grund von Versicherungsverträgen gewährt 
werden, wenn diese Verträge zur Versorgung des Versiche-
rungsnehmers oder seiner unterhaltsberechtigten Angehöri-
gen eingegangen sind. 

(4) Die Pfändung des in Geld zahlbaren Arbeitseinkommens er-
fasst alle Vergütungen, die dem Schuldner aus der Arbeits- oder 
Dienstleistung zustehen, ohne Rücksicht auf ihre Benennung 
oder Berechnungsart. 
§ 850a Unpfändbare Bezüge 
Unpfändbar sind  
1. zur Hälfte die für die Leistung von Mehrarbeitsstunden gezahl-

ten Teile des Arbeitseinkommens; 
2. die für die Dauer eines Urlaubs über das Arbeitseinkommen 

hinaus gewährten Bezüge, Zuwendungen aus Anlass eines 
besonderen Betriebsereignisses und Treugelder, soweit sie 
den Rahmen des Üblichen nicht übersteigen; 

3. Aufwandsentschädigungen, Auslösungsgelder und sonstige 
soziale Zulagen für auswärtige Beschäftigungen, das Entgelt 
für selbstgestelltes Arbeitsmaterial, Gefahrenzulagen sowie 
Schmutz- und Erschwerniszulagen, soweit diese Bezüge den 
Rahmen des Üblichen nicht übersteigen; 

4. Weihnachtsvergütungen bis zum Betrage der Hälfte des mo-
natlichen Arbeitseinkommens, höchstens aber bis zum Betrag 
von 500 Euro; 

5. Heirats- und Geburtsbeihilfen, sofern die Vollstreckung wegen 
anderer als der aus Anlass der Heirat oder der Geburt ent-
standenen Ansprüche betrieben wird; 

6. Erziehungsgelder, Studienbeihilfen und ähnliche Bezüge; 
7. Sterbe- und Gnadenbezüge aus Arbeits- oder Dienstverhält-

nissen; 
8. Blindenzulagen 
§ 850b Bedingt pfändbare Bezüge 
(1) Unpfändbar sind ferner  
1. Renten, die wegen einer Verletzung des Körpers oder der 

Gesundheit zu entrichten sind; 
2. Unterhaltsrenten, die auf gesetzlicher Vorschrift beruhen, so-

wie die wegen Entziehung einer solchen Forderung zu ent-
richtenden Renten; 

3. fortlaufende Einkünfte, die ein Schuldner aus Stiftungen oder 
sonst auf Grund der Fürsorge und Freigebigkeit eines Dritten 
oder auf Grund eines Altenteils oder Auszugsvertrags bezieht; 



ZPO Seite 4 

☺ www.joachimrose.de - (ZPO.doc 05.01.12) - alle Angaben ohne Gewähr 

4. Bezüge aus Witwen-, Waisen-, Hilfs- und Krankenkassen, die 
ausschließlich oder zu einem wesentlichen Teil zu Unterstüt-
zungszwecken gewährt werden, ferner Ansprüche aus Le-
bensversicherungen, die nur auf den Todesfall des Versiche-
rungsnehmers abgeschlossen sind, wenn die Versicherungs-
summe 3.579 Euro nicht übersteigt. 

(2) Diese Bezüge können nach den für Arbeitseinkommen gel-
tenden Vorschriften gepfändet werden, wenn die Vollstreckung in 
das sonstige bewegliche Vermögen des Schuldners zu einer 
vollständigen Befriedigung des Gläubigers nicht geführt hat oder 
voraussichtlich nicht führen wird und wenn nach den Umständen 
des Falles, insbesondere nach der Art des beizutreibenden An-
spruchs und der Höhe der Bezüge, die Pfändung der Billigkeit 
entspricht.  
(3) Das Vollstreckungsgericht soll vor seiner Entscheidung die 
Beteiligten hören.  
… 
§ 850k Pfändungsschutzkonto 
(1) Wird das Guthaben auf dem Pfändungsschutzkonto des 
Schuldners bei einem Kreditinstitut gepfändet, kann der Schuld-
ner jeweils bis zum Ende des Kalendermonats über Guthaben in 
Höhe des monatlichen Freibetrages nach § 850c Abs. 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 850c Abs. 2a verfügen; insoweit wird es nicht 
von der Pfändung erfasst. Zum Guthaben im Sinne des Satzes 1 
gehört auch das Guthaben, das bis zum Ablauf der Frist des § 
835 Absatz 4 nicht an den Gläubiger geleistet oder hinterlegt 
werden darf. Soweit der Schuldner in dem jeweiligen Kalender-
monat nicht über Guthaben in Höhe des nach Satz 1 pfändungs-
freien Betrages verfügt hat, wird dieses Guthaben in dem folgen-
den Kalendermonat zusätzlich zu dem nach Satz 1 geschützten 
Guthaben nicht von der Pfändung erfasst. Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten entsprechend, wenn das Guthaben auf einem Girokonto des 
Schuldners gepfändet ist, das vor Ablauf von vier Wochen seit 
der Zustellung des Überweisungsbeschlusses an den Dritt-
schuldner in ein Pfändungsschutzkonto umgewandelt wird. 
(2) Die Pfändung des Guthabens gilt im Übrigen als mit der Maß-
gabe ausgesprochen, dass in Erhöhung des Freibetrages nach 
Absatz 1 folgende Beträge nicht von der Pfändung erfasst sind: 
1. die pfändungsfreien Beträge nach § 850c Abs. 1 Satz 2 in 

Verbindung mit § 850c Abs. 2a Satz 1, wenn  
a) der Schuldner einer oder mehreren Personen aufgrund 

gesetzlicher Verpflichtung Unterhalt gewährt oder 
b) der Schuldner Geldleistungen nach dem Zweiten oder 

Zwölften Buch Sozialgesetzbuch für mit ihm in einer Ge-
meinschaft im Sinne des § 7 Abs. 3 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch oder der §§ 19, 20, 36 Satz 1 oder 43 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch lebende Personen, 
denen er nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Un-
terhalt verpflichtet ist, entgegennimmt; 

2. einmalige Geldleistungen im Sinne des § 54 Abs. 2 des Ers-
ten Buches Sozialgesetzbuch und Geldleistungen zum Aus-
gleich des durch einen Körper- oder Gesundheitsschaden be-
dingten Mehraufwandes im Sinne des § 54 Abs. 3 Nr. 3 des 
Ersten Buches Sozialgesetzbuch; 

3. das Kindergeld oder andere Geldleistungen für Kinder, es sei 
denn, dass wegen einer Unterhaltsforderung eines Kindes, für 
das die Leistungen gewährt oder bei dem es berücksichtigt 
wird, gepfändet wird. 

Für die Beträge nach Satz 1 gilt Absatz 1 Satz 3 entsprechend.  
(3) An die Stelle der nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 
pfändungsfreien Beträge tritt der vom Vollstreckungsgericht im 
Pfändungsbeschluss belassene Betrag, wenn das Guthaben we-
gen der in § 850d bezeichneten Forderungen gepfändet wird.  
(4) Das Vollstreckungsgericht kann auf Antrag einen von den Ab-
sätzen 1, 2 Satz 1 Nr. 1 und Absatz 3 abweichenden pfändungs-
freien Betrag festsetzen. Die §§ 850a, 850b, 850c, 850d Abs. 1 
und 2, die §§ 850e, 850f, 850g und 850i sowie die §§ 851c und 
851d dieses Gesetzes sowie § 54 Abs. 2, Abs. 3 Nr. 1, 2 und 3, 
Abs. 4 und 5 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, § 17 Abs. 1 
Satz 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und § 76 des Ein-
kommensteuergesetzes sind entsprechend anzuwenden. Im Üb-
rigen ist das Vollstreckungsgericht befugt, die in § 732 Abs. 2 be-
zeichneten Anordnungen zu erlassen.  

(5) Das Kreditinstitut ist dem Schuldner zur Leistung aus dem 
nach Absatz 1 und 3 nicht von der Pfändung erfassten Guthaben 
im Rahmen des vertraglich Vereinbarten verpflichtet. Dies gilt für 
die nach Absatz 2 nicht von der Pfändung erfassten Beträge nur 
insoweit, als der Schuldner durch eine Bescheinigung des Ar-
beitgebers, der Familienkasse, des Sozialleistungsträgers oder 
einer geeigneten Person oder Stelle im Sinne von § 305 Abs. 1 
Nr. 1 der Insolvenzordnung nachweist, dass das Guthaben nicht 
von der Pfändung erfasst ist. Die Leistung des Kreditinstituts an 
den Schuldner hat befreiende Wirkung, wenn ihm die Unrichtig-
keit einer Bescheinigung nach Satz 2 weder bekannt noch infolge 
grober Fahrlässigkeit unbekannt ist. Kann der Schuldner den 
Nachweis nach Satz 2 nicht führen, so hat das Vollstreckungsge-
richt auf Antrag die Beträge nach Absatz 2 zu bestimmen. Die 
Sätze 1 bis 4 gelten auch für eine Hinterlegung. 
(6) Wird einem Pfändungsschutzkonto eine Geldleistung nach 
dem Sozialgesetzbuch oder Kindergeld gutgeschrieben, darf das 
Kreditinstitut die Forderung, die durch die Gutschrift entsteht, für 
die Dauer von 14 Tagen seit der Gutschrift nur mit solchen For-
derungen verrechnen und hiergegen nur mit solchen Forderun-
gen aufrechnen, die ihm als Entgelt für die Kontoführung oder 
aufgrund von Kontoverfügungen des Berechtigten innerhalb die-
ses Zeitraums zustehen. Bis zur Höhe des danach verbleibenden 
Betrages der Gutschrift ist das Kreditinstitut innerhalb von 14 Ta-
gen seit der Gutschrift nicht berechtigt, die Ausführung von Zah-
lungsvorgängen wegen fehlender Deckung abzulehnen, wenn 
der Berechtigte nachweist oder dem Kreditinstitut sonst bekannt 
ist, dass es sich um die Gutschrift einer Geldleistung nach dem 
Sozialgesetzbuch oder von Kindergeld handelt. Das Entgelt des 
Kreditinstituts für die Kontoführung kann auch mit Beträgen nach 
den Absätzen 1 bis 4 verrechnet werden. 
(7) In einem der Führung eines Girokontos zugrunde liegenden 
Vertrag können der Kunde, der eine natürliche Person ist, oder 
dessen gesetzlicher Vertreter und das Kreditinstitut vereinbaren, 
dass das Girokonto als Pfändungsschutzkonto geführt wird. Der 
Kunde kann jederzeit verlangen, dass das Kreditinstitut sein Gi-
rokonto als Pfändungsschutzkonto führt. Ist das Guthaben des 
Girokontos bereits gepfändet worden, so kann der Schuldner die 
Führung als Pfändungsschutzkonto zum Beginn des vierten auf 
seine Erklärung folgenden Geschäftstages verlangen. 
(8) Jede Person darf nur ein Pfändungsschutzkonto unterhalten. 
Bei der Abrede hat der Kunde gegenüber dem Kreditinstitut zu 
versichern, dass er kein weiteres Pfändungsschutzkonto unter-
hält. Das Kreditinstitut darf Auskunfteien mitteilen, dass es für 
den Kunden ein Pfändungsschutzkonto führt. Die Auskunfteien 
dürfen diese Angabe nur verwenden, um Kreditinstituten auf An-
frage zum Zwecke der Überprüfung der Richtigkeit der Versiche-
rung nach Satz 2 Auskunft darüber zu erteilen, ob die betroffene 
Person ein Pfändungsschutzkonto unterhält. Die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung zu einem anderen als dem in Satz 4 ge-
nannten Zweck ist auch mit Einwilligung der betroffenen Person 
unzulässig. 
(9) Unterhält ein Schuldner entgegen Absatz 8 Satz 1 mehrere 
Girokonten als Pfändungsschutzkonten, ordnet das Vollstre-
ckungsgericht auf Antrag eines Gläubigers an, dass nur das von 
dem Gläubiger in dem Antrag bezeichnete Girokonto dem 
Schuldner als Pfändungsschutzkonto verbleibt. Der Gläubiger hat 
die Voraussetzungen nach Satz 1 durch Vorlage entsprechender 
Erklärungen der Drittschuldner glaubhaft zu machen. Eine Anhö-
rung des Schuldners unterbleibt. Die Entscheidung ist allen Dritt-
schuldnern zuzustellen. Mit der Zustellung der Entscheidung an 
diejenigen Kreditinstitute, deren Girokonten nicht zum Pfän-
dungsschutzkonto bestimmt sind, entfallen die Wirkungen nach 
den Absätzen 1 bis 6.  
 


